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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen 

des gemeinsamen Meldeverfahrens am 19.10.2016 

9. Änderung der Anlage 9.2 des gemeinsamen Rundschreibens „Meldeverfahren zur 

Sozialversicherung“; 

hier: Berücksichtigung der Meldungen von zugelassenen kommunalen Trägern und privaten 

Krankenversicherungsunternehmen 

________________________________________________________________________ 

Die Datenstelle der Rentenversicherung nimmt auch Meldungen der zugelassenen kommu-

nalen Träger und privaten Krankenversicherungsunternehmen entgegen. Durch technische 

Umstellungen wird auch von diesen Institutionen künftig der Datensatz Kommunikation ver-

wendet. Um diese verarbeiten zu können, werden entsprechende Verfahrensmerkmale be-

rücksichtigt.  

Die Fehlerprüfung DSKO004 wird wie folgt geändert: 

Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGDEU“, „KVDEU“, „AGTRV“, 

„RVTAG“, „ZSTRV“, „RVTZS“, „WLTKV“, „KVTWL“, „KVTRV“, „RVTKV“, „KTTRV“, „RVTKT“, 

„PVTRV“, „RVTPV“, „BWTRV“ oder „RVTBW“. 

Als Einsatztermin für das Kernprüfprogramm wird der 01.01.2017 festgelegt. 
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